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Neu: – 
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Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Gesetz 
über die Archivierung (ArchG) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 108.1 Gesetz über die Archi-
vierung vom 31.03.2009 (ArchG) (Stand 
01.07.2021) wird wie folgt geändert: 

   

Gesetz über die Archivierung Gesetz über die ArchivierungArchi-
vierungsgesetz 

   

(ArchG) (ArchG)    

vom 31.03.2009     

Der Grosse Rat des Kantons Bern,               

auf Antrag des Regierungsrates,               

beschliesst:               

https://www.belex.sites.be.ch/data/108.1/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

Art.  1 
Gegenstand 

    

1 Dieses Gesetz regelt die Sicherung, 
Ordnung und dauerhafte Aufbewah-
rung von Unterlagen. 

1 Dieses Gesetz regelt die Sicherung, 
Ordnung und dauerhafte Aufbewahrung 
von Unterlagen. 

   

Art.  3 
Begriffe 

    

1 Unterlagen sind aufgezeichnete Infor-
mationen, unabhängig vom Datenträ-
ger, sowie alle Hilfsmittel und ergän-
zenden Daten, die für das Verständnis 
der Informationen und deren Nutzung 
nötig sind. 

    

2 Archivwürdig sind Unterlagen, die für 
die Wirkungsziele der Archivierung ge-
mäss Artikel 2 einen grossen und dau-
ernden Informationswert besitzen. 

2 Archivwürdig sind Unterlagen, die für die 
Wirkungsziele der Archivierung gemäss
nach Artikel 2 einen grossen und dauern-
den Informationswert besitzen. 

   

 2a Archivierung ist die gesicherte, geord-
nete und dauerhafte Aufbewahrung von 
als archivwürdig bewerteten Unterlagen. 

   

3 Als Archivgut gelten Unterlagen, die 
ein Archiv nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes zur Aufbewahrung über-
nommen hat. 

3 Als Archivgut gelten Unterlagen, die ein 
Archiv nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes zur AufbewahrungArchivierung 
übernommen hat. 

   

4 Als Behörden im Sinne dieses Geset-
zes gelten 

    

a Organe des Kantons, seiner Anstal-
ten und seiner Körperschaften, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

b Organe der Gemeinden, ihrer Anstal-
ten und von Körperschaften, die dem 
Gemeindegesetz vom 16. März 1998 
(GG)1) unterstellt sind, 

b Organe der Gemeinden, ihrer Anstalten 
und von Körperschaften, die dem Ge-
meindegesetz vom 16. März 1998 
(GG)2) unterstellt sind, 

   

c Private, soweit sie ihnen übertragene 
öffentlich-rechtliche Aufgaben erfül-
len. 

    

Art.  4 
Geltungsbereich 

    

1 Dieses Gesetz gilt für die Archivie-
rung der Unterlagen von Behörden im 
Sinn von Artikel 3 Absatz 4. 

1 Dieses Gesetz gilt für die Archivierung 
der Unterlagen von Behörden im Sinn von 
Artikel 3 Absatz 4. 

   

2 Es gilt auch für die Archivierung der 
Unterlagen von Behörden gemäss Ab-
satz 1, die aufgelöst worden sind. 

2 Es gilt auch für die Archivierung der Un-
terlagen von Behörden gemäss Absatz 1, 
die aufgelöst worden sind. 

   

Art.  5 
Grundsätze der Archivierung 
1. Sicherung und Bewertung 

Art.  5 
Grundsätze der Archivierung 
1. Sicherung und Bewertung 

   

1 Die Unterlagen der Behörden werden 
soweit gesammelt, geordnet und auf-
bewahrt, dass die wesentlichen Ab-
läufe und die Ergebnisse des staatli-
chen Handelns nachvollzogen werden 
können. 

1 Die Unterlagen der Behörden werden 
soweit gesammeltgesichert, geordnet und 
aufbewahrt, dass die wesentlichen Ab-
läufe und die Ergebnisse des staatlichen 
Handelns nachvollzogen werden können. 

   

                                                   
1) BSG 170.11 
2) BSG 170.11 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Sie werden nach ihrer Bedeutung 
und ihrem Informationsgehalt bewertet. 
Die Aufbewahrungsdauer richtet sich 
nach dieser Bewertung. 

2 Sie werden im Hinblick auf ihre Archivie-
rung oder Vernichtung nach ihrer Bedeu-
tung und ihrem Informationsgehalt bewer-
tet. Die Aufbewahrungsdauer richtet sich 
nach dieser Bewertung. 

   

 3 Die Aufbewahrungsfrist richtet sich nach 
fachlichen Anforderungen. Vorbehalten 
bleibt die besondere Gesetzgebung. 

   

Art.  6 
2. Ordnung und Erschliessung 

    

1 Die Unterlagen werden mit den erfor-
derlichen Archivplänen und Findmitteln 
geordnet und erschlossen. 

1 Die Unterlagen werden mit den erforder-
lichen ArchivplänenOrdnungssystemen 
und Findmitteln geordnet und erschlos-
sen. 

   

2 Archivpläne und Regelungen über 
die Aufbewahrungsdauer und die Ver-
nichtung von Unterlagen sind schrift-
lich festzuhalten. 

2 Archivpläne undOrdnungssysteme sowie 
Regelungen über die Aufbewahrungs-
dauer Bewertung, Aufbewahrungsfrist und 
die Vernichtung von Unterlagen sind 
schriftlich in geeigneter Form zentral und 
dauerhaft festzuhalten. 

   

Art.  7 
Elektronische Unterlagen 

Art.  7 
ElektronischeDigitale Unterlagen 

   

1 Elektronische Unterlagen sind den 
Unterlagen auf Papier gleichgestellt. 

1 ElektronischeDigitale Unterlagen sind 
den und Unterlagen auf Papier sind ei-
nander gleichgestellt. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Die Hilfsmittel für die Unterlagenver-
waltung, namentlich Dokumentenver-
waltungssysteme und Geschäftskon-
trollen, berücksichtigen die Anforde-
rungen der Archivierung. 

2 Die Hilfsmittel für die Unterlagenverwal-
tung, namentlich Dokumentenverwal-
tungssystemeGeschäftsverwaltungssys-
teme, Fachapplikationen und Geschäfts-
kontrollen, berücksichtigen die Anforde-
rungen der Archivierung. 

   

2 Sicherung der Unterlagen 2 Sicherung der UnterlagenBehör-
den 

        

Art.  8 
Archivierungspflicht 

Art.  8 
ArchivierungspflichtAllgemeine Pflichten 

   

1 Die Behörden sorgen für eine geord-
nete Archivierung ihrer Unterlagen (Ar-
chivführung) nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes. 

1 Die Behörden sorgen für eine geordnete 
Archivierung ihrer Unterlagen (Archivfüh-
rung) nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes. 

   

 a die Sicherung, Ordnung und Aufbewah-
rung ihrer Unterlagen nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes, 

   

 b die Archivierung, soweit sie nicht der An-
bietepflicht nach Artikel 9 Absatz 1 un-
terliegen. 

   

2 Sie können dafür die Dienstleistun-
gen geeigneter Unternehmen in An-
spruch nehmen. 

    

Art.  9 
Anbietepflicht an das Staatsarchiv 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Die folgenden Behörden bieten ihre 
Unterlagen, die sie nicht mehr ständig 
benötigen, dem Staatsarchiv zur dau-
ernden Archivierung an: 

1 Die folgenden Behörden bieten ihre Un-
terlagen, die sie nicht mehr ständig benö-
tigen, dem Staatsarchiv zur dauernden 
Archivierung an: 

   

a der Grosse Rat und seine Organe,     

b der Regierungsrat und die von ihm 
eingesetzten Kommissionen, 

    

c die Direktionen und die Staatskanzlei, 
die Ämter und Dienststellen der Zent-
ralverwaltung mit Ausnahme der kan-
tonalen Institutionen der Psychiatrie-
versorgung, 

c die Direktionen und die Staatskanzlei, 
die  einschliesslich der Ämter und 
Dienststellen der Zentralverwaltung mit 
Ausnahme der kantonalen Institutionen 
der Psychiatrieversorgung, 

   

 c1 die dezentrale kantonale Verwaltung,    

d das Obergericht, das Verwaltungsge-
richt, die Staatsanwaltschaft und die 
kantonalen verwaltungsunabhängi-
gen Justizbehörden, 

    

e die Universität Bern, die Pädagogi-
sche Hochschule Bern und die Ber-
ner Fachhochschule, 

e die Universität Bern, die Pädagogische 
Hochschule Bern Berner Fachhoch-
schule und die Berner Fachhochschule
Pädagogische Hochschule Bern, 

   

 e1 die vom Regierungsrat durch Verord-
nung bezeichneten Leistungserbringer 
im Sinne des Spitalversorgungsgeset-
zes vom 13. Juni 2013 (SpVG)1), die be-
deutende psychiatrische Versorgungs-
leistungen erbringen, 

   

                                                   
1) BSG 812.11 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

f die Behörden, die aufgelöst werden.     

2 Der Regierungsrat regelt die Organi-
sation, Verwaltung und Aufbewahrung 
der Unterlagen und Findmittel der Di-
rektionen und der Staatskanzlei durch 
Verordnung. Er kann diese Befugnis 
ganz oder teilweise den Direktionen 
und der Staatskanzlei übertragen. 

2 Der Regierungsrat regelt die Organisa-
tion, Verwaltung und Aufbewahrung der 
Unterlagen und Findmittel der Direktionen 
und der Staatskanzlei durch Verordnung. 
Er kann diese Befugnis ganz oder teil-
weise den Direktionen und der Staats-
kanzlei übertragen. 

   

 a regelt die Organisation, Verwaltung und 
Aufbewahrung der Unterlagen und Find-
mittel der zentralen und dezentralen 
Verwaltung durch Verordnung, 

   

 b kann seine Befugnis nach Buchstabe a 
ganz oder teilweise den Direktionen und 
der Staatskanzlei übertragen. 

   

 3 Die dem Amts- oder Berufsgeheimnis 
unterliegenden Personen sowie deren 
Hilfspersonen sind von der Geheimhal-
tungspflicht entbunden, soweit dies zur 
Erfüllung der Anbietepflicht erforderlich 
ist. 

   

 4 Die Anbietepflicht der Behörden nach 
Absatz 1 Buchstabe e1 erstreckt sich auf 
folgende Unterlagen: 

   

 a bis 31. Dezember 2016 sämtliche Unter-
lagen, 

   

 b ab 1. Januar 2017 medizinische Be-
handlungsdokumentationen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  9a 
Vorzeitige Ablieferung 

   

 1 Das Staatsarchiv kann Kopien von als 
archivwürdig bewerteten Unterlagen wäh-
rend laufender Aufbewahrungsfrist über-
nehmen. 

   

 2 Die Verantwortung für die Organisation, 
Verwaltung und Aufbewahrung der Unter-
lagen sowie für die Wahrung der Rechte 
von betroffenen Personen nach den Arti-
keln 21 ff. des Datenschutzgesetzes vom 
19. Februar 1986 (KDSG)1) bleibt bis zum 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei der ab-
liefernden Behörde. 

   

 3 Das Staatsarchiv sorgt für die Sicherheit 
der von ihm übernommenen Kopien. 

   

Art.  10 
Archivführung der Hochschulen 

Art.  10 
Archivführung der Hochschulen 

   

1 Die Universität, die Pädagogische 
Hochschule Bern und die Berner Fach-
hochschule regeln die Archivführung in 
ihren Reglementen. 

1 Die Universität, die Berner Fachhoch-
schule und die Pädagogische Hochschule 
Bern undregeln die Berner Fachhoch-
schule regeln die Archivführung Organisa-
tion, Verwaltung und Aufbewahrung ihrer 
Unterlagen in ihren Reglementeneinem 
Reglement. 

   

2 Sie sorgen für die Betreuung ihrer 
Unterlagen im vorarchivischen Be-
reich. 

2 Aufgehoben.    

                                                   
1) BSG 152.04 

https://www.belex.sites.be.ch/data/152.04/de


- 9 -  
 
 

 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

Art.  11 
Archivführung der dezentralen kantonalen Verwaltung 
und der Gemeinden 

Art.  11 
Archivführung der dezentralen kantonalen Verwaltung und 
der Gemeinden 

   

1 Der Regierungsrat regelt durch Ver-
ordnung die Archivführung 

1 Der Regierungsrat erlässt durch Verord-
nung Mindestvorschriften betreffend die 
Organisation, Verwaltung und Aufbewah-
rung von Unterlagen sowie die Archivfüh-
rung der Gemeinden, ihrer Anstalten und 
von Körperschaften, die dem Gemeinde-
gesetz unterstellt sind. 

   

a der dezentralen kantonalen Verwal-
tung, 

    

b der Gemeinden, ihrer Anstalten und 
von Körperschaften, die dem Gemein-
degesetz unterstellt sind. 

    

2 Er kann diese Befugnis ganz oder 
teilweise der Direktion für Inneres und 
Justiz übertragen. 

    

Art.  12 
Archivführung der Gerichte 

Art.  12 
Archivführung der GerichteGerichtsbehörden und Staatsan-

waltschaft 

   

1 Das Obergericht erlässt im Einver-
nehmen mit dem Staatsarchiv ein Reg-
lement über die Archivführung der erst- 
und oberinstanzlichen Zivil- und Straf-
gerichte. 

1 Das Obergericht erlässtregelt im Einver-
nehmen mit dem Staatsarchiv ein Regle-
ment über die Archivführung Organisa-
tion, Verwaltung und Aufbewahrung der 
Unterlagen der erst- und oberinstanzli-
chen Zivil- und Strafgerichte in einem 
Reglement. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Das Verwaltungsgericht erlässt im 
Einvernehmen mit dem Staatsarchiv 
ein Reglement über die Archivführung 
des Verwaltungsgerichts und der ver-
waltungsunabhängigen Justizbehör-
den. 

2 Das Verwaltungsgericht erlässtregelt im 
Einvernehmen mit dem Staatsarchiv ein 
Reglement über die Archivführung  Orga-
nisation, Verwaltung und Aufbewahrung 
der Unterlagen des Verwaltungsgerichts 
und der verwaltungsunabhängigen Justiz-
behörden in einem Reglement. 

   

3 Die Generalstaatsanwaltschaft er-
lässt im Einvernehmen mit dem 
Staatsarchiv ein Reglement über die 
Archivführung der Staatsanwaltschaft. 

3 Die Generalstaatsanwaltschaft erlässtre-
gelt im Einvernehmen mit dem Staatsar-
chiv ein Reglement über die Archivfüh-
rung Organisation, Verwaltung und Aufbe-
wahrung der Unterlagen der Staatsan-
waltschaft in einem Reglement. 

   

 Art.  12a 
Leistungserbringer der Psychiatrieversorgung 

   

 1 Die anbietepflichtigen Behörden nach 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e1 re-
geln die Organisation, Verwaltung und 
Aufbewahrung ihrer Unterlagen in einem 
Reglement. 

   

Art.  14 
Archivierung von Personendaten 

    

1 Im Sinne von Artikel 19 des Daten-
schutzgesetzes vom 19. Februar 1986 
(KDSG)1) nicht mehr benötigte Perso-
nendaten dürfen dem Archiv überlas-
sen werden, soweit eine Archivierung 
nach diesem Gesetz angezeigt ist. 

1 Im Sinne von Artikel 19 des Daten-
schutzgesetzes vom 19. Februar 1986 
(KDSG) KDSG nicht mehr benötigte Per-
sonendaten dürfen dem zuständigen Ar-
chiv überlassen werden, soweit eine Ar-
chivierung nach diesem Gesetz angezeigt 
ist. 

   

                                                   
1) BSG 152.04 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Die abliefernde Stelle darf auf Perso-
nendaten zugreifen, die nach Artikel 
19 KDSG zu Sicherungs- und Beweis-
zwecken aufbewahrt werden. 

2 Aufgehoben.    

3 Auf die übrigen Personendaten darf 
die abliefernde Stelle nur noch zugrei-
fen 

3 Auf die übrigen Personendaten darf die 
Die abliefernde Stelle darf auf archivierte 
Personendaten nur noch zugreifen 

   

a für die Wahrung der Interessen der 
betroffenen Person, wenn diese zu-
stimmt oder ihre Zustimmung nach 
den Umständen vorausgesetzt wer-
den darf, oder 

a für die zur Wahrung der Interessen der 
betroffenen Person, wenn diese zu-
stimmt oder ihre Zustimmung nach den 
Umständen vorausgesetzt werden darf, 
oder 

   

b für die Bearbeitung der Daten zu 
nicht personenbezogenen Zwecken 
nach Artikel 20. 

b für die zur Bearbeitung der Daten zu für 
einen nicht personenbezogenen Zwe-
ckenZweck nach Artikel 20. oder nach 
der besonderen Gesetzgebung, 

   

 c zu Beweiszwecken oder    

 d zum Nachvollzug der ursprünglichen 
Aufgabenerfüllung, wenn es im Einzel-
fall erforderlich ist. 

   

4 Bestreitet eine betroffene Person die 
Richtigkeit von Personendaten nach 
Absatz 1, kann sie den Unterlagen 
eine Gegendarstellung beilegen las-
sen. Das Archivgut selbst darf nicht 
verändert werden. 

    

Art.  15 
Aufgaben des Staatsarchivs 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Das Staatsarchiv erfüllt namentlich 
folgende Aufgaben: 

    

a es übernimmt, ordnet und bewahrt 
alle archivwürdigen Unterlagen der 
anbietepflichtigen Behörden auf und 
restauriert sie bei Bedarf, 

    

b es trägt zur Vermittlung historischen 
Wissens und zur historischen For-
schung für die Bedürfnisse des Kan-
tons, der Wissenschaft und der Kul-
tur bei, 

    

c es führt ein Restaurierungsatelier, 
eine Bibliothek und einen Lesesaal, 

    

d es bewertet die Unterlagen der an-
bietepflichtigen Behörden auf ihre Ar-
chivwürdigkeit, 

    

e es berät die anbietepflichtigen Behör-
den und erlässt zuhanden dieser Or-
gane Weisungen über die Abliefe-
rung der Unterlagen und der Findmit-
tel, 

    

f es ist befugt, Registraturen oder Infor-
mationsverwaltungsstellen der anbie-
tepflichtigen Behörden zu besichti-
gen und Erhebungen über den Zu-
stand der dort verwahrten Unterlagen 
zu machen, 

f es ist befugt, Registraturen oder Informa-
tionsverwaltungsstellen in die Organisa-
tion und Verwaltung der Unterlagen bei 
den anbietepflichtigen Behörden Ein-
sicht zu besichtigen undnehmen sowie 
Erhebungen über den Zustand der dort 
verwahrten Unterlagen zu machen
durchzuführen, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

g es kann die anderen Behörden und 
Private in Fragen der Archivierung 
beraten, 

g es kann die anderen Behörden und Pri-
vate in Fragen der Archivierung und Ar-
chivführung beraten, 

   

h es kann archivwürdige Unterlagen 
anderer Herkunft übernehmen und 
aufbewahren, wenn es sich um Un-
terlagen handelt, die für die Ge-
schichte des Kantons Bern von Be-
deutung sind. 

    

2 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
betreffend Aufgaben und Organisation 
des Staatsarchivs durch Verordnung. 

    

 Art.  15a 
Digitales Langzeitarchiv mit Gemeindebezug 

   

 1 Der Kanton stellt ein digitales Langzeit-
archiv (dLZA) bereit, in dem die verant-
wortlichen Behörden Daten aus von Kan-
ton und Gemeinden gemeinsam genutz-
ten Applikationen archivieren. Er 

   

 a finanziert den Aufbau des dLZA,    

 b stellt den Gemeinden die Kosten für den 
Betrieb und die Weiterentwicklung ent-
sprechend dem Anteil ihrer Nutzung in 
Rechnung. 

   

 2 Er kann den Gemeinden zudem ein 
dLZA für die Archivierung ihrer nicht unter 
Absatz 1 fallenden Daten zur freiwilligen 
Nutzung zur Verfügung stellen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 3 Der Regierungsrat erlässt die Ausfüh-
rungsbestimmungen. 

   

 4 Im Übrigen und insbesondere für die 
Kostentragung eines dLZA nach Absatz 2 
gilt das Gesetz vom 7. März 2022 über 
die digitale Verwaltung (DVG)1). 

   

Art.  16 
Grundsatz 

    

1 Das Archivgut der Behörden gemäss 
Artikel 3 Absatz 4 steht der Öffentlich-
keit nach den Bestimmungen des Ge-
setzes vom 2. November 1993 über 
die Information der Bevölkerung (Infor-
mationsgesetz, IG)2) und des Daten-
schutzgesetzes zur Einsichtnahme zur 
Verfügung. 

1 Das Archivgut der Behörden gemäss Ar-
tikel 3 Absatz 4 steht der Öffentlichkeit 
nach den Bestimmungen des Gesetzes 
vom 2. November 1993 über die Informa-
tion der Bevölkerung (Informationsgesetz, 
IG)und die Medienförderung (IMG)3) und
sowie des Datenschutzgesetzes zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung. 

   

2 Der Zugang der Öffentlichkeit zu Ar-
chivgut anderer Herkunft richtet sich 
nach den entsprechenden Übernah-
meverträgen oder, wenn kein Über-
nahmevertrag vorhanden ist, sinnge-
mäss nach Absatz 1. 

    

 3 Unterlagen, die bereits vor der Abliefe-
rung an das zuständige Archiv öffentlich 
zugänglich waren, bleiben weiterhin öf-
fentlich zugänglich. 

   

                                                   
1) BSG 109.1 
2) BSG 107.1 
3) BSG 107.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/109.1/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/107.1/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

Art.  17 
Unterlagen ohne Personendaten 

Art.  17 
Unterlagen ohne PersonendatenOrdentliche Schutzfrist 

   

1 Unterlagen, die nach Artikel 16 Ab-
satz 1 nicht zur Einsichtnahme durch 
die Öffentlichkeit zur Verfügung ste-
hen, sind nach Ablauf von 30 Jahren 
frei zugänglich, sofern keine Personen-
daten betroffen sind. 

1 Unterlagen, die nach Artikel 16 Absatz 1 
nicht zur Einsichtnahme durch die Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, sind nach 
Ablauf der ordentlichen Schutzfrist von 30 
Jahren frei zugänglich, sofern keine Per-
sonendaten betroffen sind. Vorbehalten 
bleiben Artikel 18 sowie besondere Ge-
heimhaltungspflichten des Bundesrechts 
und des kantonalen Rechts. 

   

2 Die Frist von 30 Jahren beginnt mit 
dem Datum der jüngsten Unterlage ei-
nes Dossiers zu laufen. 

2 Die Frist von 30 Jahren beginnt mit dem 
Datum der jüngsten Unterlageletzten Be-
arbeitung eines Dossiers oder der betref-
fenden Unterlage zu laufen. 

   

Art.  18 
Unterlagen mit Personendaten 

Art.  18 
Unterlagen mit PersonendatenBesondere Schutzfristen 

   

1 Unterlagen, deren Zugänglichkeit be-
schränkt oder ausgeschlossen ist, weil 
sie Personendaten enthalten, stehen 
der Öffentlichkeit nach Ablauf dreier 
Jahre nach dem Tod der Person zur 
Einsichtnahme zur Verfügung, sofern 
die Frist von 30 Jahren nach Artikel 17 
abgelaufen ist. 

1 Unterlagen, die Personendaten enthal-
ten und deren Zugänglichkeit nach Artikel 
16 Absatz 1 beschränkt oder ausge-
schlossen ist, weil sie Personendaten ent-
halten, stehen der Öffentlichkeit nach Ab-
lauf dreier Jahre nach dem Tod der Per-
son zur Einsichtnahme zur Verfügung, so-
fern die Frist von 30 Jahren nach Artikel 
17ordentliche Schutzfrist abgelaufen ist. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Ist das Todesdatum einer Person 
nicht bekannt, stehen die Unterlagen 
der Öffentlichkeit ab dem 110. Alters-
jahr der betroffenen Person zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung, sofern die 
Frist von 30 Jahren nach Artikel 17 ab-
gelaufen ist. 

2 Ist das Todesdatum einer Person nicht 
bekannt, stehen die Unterlagen der Öf-
fentlichkeit ab dem 110. Altersjahr der be-
troffenen Person zur Einsichtnahme zur 
Verfügung, sofern die Frist von 30 Jahren 
nach Artikel 17 ordentliche Schutzfrist ab-
gelaufen ist. Bei medizinischen Behand-
lungsdokumentationen ist das 120. Alters-
jahr¶ 
der betroffenen Person massgebend. 

2 Ist das Todesdatum einer 
Person nicht bekannt, ste-
hen die Unterlagen der Öf-
fentlichkeit ab dem 110. Al-
tersjahr der betroffenen 
Person zur Einsichtnahme 
zur Verfügung, sofern die 
Frist von 30 Jahren nach 
Artikel 17 ordentliche 
Schutzfrist abgelaufen ist. 
 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

3 Archivgut, das älter als 110 Jahre ist, 
ist frei zugänglich. 

3 Archivgut, das älter als 110 Jahre ist, ist 
frei zugänglich. Medizinische Behand-
lungsdokumentationen sind nach 120 
Jahren frei zugänglich. 

Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit 

4 Die Zugänglichkeit zu Unterlagen 
nach den Absätzen 1 bis 3 bleibt ein-
geschränkt oder ausgeschlossen, so-
weit eine besondere Geheimhaltungs-
pflicht des Bundesrechts oder des kan-
tonalen Rechts dies verlangt. 

    

5 Die Frist von 110 Jahren beginnt mit 
dem Datum der jüngsten Unterlage ei-
nes Dossiers zu laufen. 

5 Die Frist von 110 Jahren beginntFristen 
nach Absatz 3 beginnen mit dem Datum 
der jüngsten Unterlageletzten Bearbeitung 
eines Dossiers oder der betreffenden Un-
terlage zu laufen. 

5 Die Frist von 110 Jahren 
nach Absatz 3 beginnt mit 
dem Datum der jüngsten 
Unterlageletzten Bearbei-
tung eines Dossiers oder 
der betreffenden Unterlage 
zu laufen. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 Art.  18a 
Besondere Geheimhaltungspflichten 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Ist für den Zugang zu Archivgut die Ent-
bindung von einer besonderen Geheim-
haltungspflicht notwendig, entscheidet in-
soweit die für die Entbindung von dieser 
Pflicht zuständige Behörde. 

   

 2 Nach Ablauf der Frist nach Artikel 18 Ab-
satz 3 gilt die Vermutung, dass keine be-
sonderen Geheimhaltungspflichten mehr 
bestehen. 

   

Art.  20 
Einsichtnahme zu wissenschaftlichen oder andern nicht 
personenbezogenen Zwecken 

    

1 Ein Archiv kann Personendaten für 
einen nicht personenbezogenen 
Zweck, namentlich für Forschung, Pra-
xisbildung, Statistik oder Planung, be-
kannt geben, wenn die Voraussetzun-
gen nach Artikel 15 KDSG erfüllt sind. 
Vorbehalten bleiben besondere Ge-
heimhaltungspflichten des Bundes-
rechts und des kantonalen Rechts. 

1 Ein Archiv kann Personendaten während 
laufender Schutzfrist für einen nicht per-
sonenbezogenen Zweck, namentlich für 
Forschung, Praxisbildung, Statistik oder 
Planung, bekannt geben, wenn die Vo-
raussetzungen nach Artikel 15 KDSG er-
füllt sind. Vorbehalten bleiben besondere 
Geheimhaltungspflichten des Bundes-
rechts und des kantonalen Rechts. 

   

Art.  23 
Unveräusserlichkeit und Unersitzbarkeit 

    

1 Das Archivgut der Behörden gemäss 
Artikel 3 Absatz 4 ist unveräusserlich. 

1 Das Archivgut der Behörden gemäss Ar-
tikel 3 Absatz 4 ist unveräusserlich. 

   

2 Es kann weder ersessen noch gut-
gläubig erworben werden. Der An-
spruch auf Herausgabe verjährt nicht. 

2 Es kann weder ersessen noch gutgläu-
big erworben werden. Der Anspruch auf 
Herausgabe verjährt nicht. 

   

 3 Der Anspruch auf Herausgabe verjährt 
nicht. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

Art.  24 
Gewerbliche Nutzung 

    

1 Die Nutzung des Archivguts der Be-
hörden gemäss Artikel 3 Absatz 4 zu 
gewerblichen Zwecken bedarf einer 
Bewilligung des zuständigen Archivs. 

1 Die Nutzung des Archivguts der Behör-
den gemäss Artikel 3 Absatz 4 zu gewerb-
lichen Zwecken bedarf einer Bewilligung 
des zuständigen Archivs. 

   

2 Die Bewilligung kann von einer ver-
traglichen Regelung des Nutzungsum-
fangs und der allfälligen Gewinnbeteili-
gung abhängig gemacht werden. 

    

 3 Sie ist nicht erforderlich, wenn das Ar-
chivgut einer offenen Lizenz nach Artikel 
26 DVG untersteht. 

   

      3a Staatsbeiträge         

 Art.  25a 
Grundsätze 

   

 1 Der Kanton kann zur Förderung der Wir-
kungsziele nach Artikel 2 Staatsbeiträge 
an Forschungseinrichtungen von nationa-
ler Bedeutung nach Artikel 15 des Bun-
desgesetzes vom 14. Dezember 2012 
über die Förderung der Forschung und 
der Innovation (FIFG)1) gewähren. 

   

                                                   
1) SR 420.1 

http://db.clex.ch/link/Bund/420.1/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Beiträge nach Absatz 1 werden nur ge-
währt an Institutionen von herausragender 
Bedeutung für den Kanton Bern. 

2 Beiträge nach Absatz 1 
werden nur gewährt an In-
stitutionen Forschungsein-
richtungen von herausra-
gender Bedeutung für den 
Kanton Bern. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 3 Es gelten die Vorschriften der Staatsbei-
tragsgesetzgebung, soweit dieses Gesetz 
nicht besondere Vorschriften enthält. 

   

 Art.  25b 
Voraussetzungen 

   

 1 Der Kanton gewährt Beiträge in der Re-
gel nur, wenn 

   

 a entsprechender Finanzbedarf ausgewie-
sen ist, 

   

 b die Empfängerin oder der Empfänger 
zumutbare Eigenleistungen erbringt und 

   

 c sich der Bund, andere öffentlich-rechtli-
che Körperschaften oder weitere Dritte 
in vergleichbarem Umfang an der Finan-
zierung beteiligen. 

   

 2 Die Ausrichtung eines Beitrags erfolgt 
subsidiär und ist in der Regel auf höchs-
tens 50 Prozent der anrechenbaren Kos-
ten beschränkt. 

   

 3 Auf die Gewährung von Beiträgen nach 
diesem Gesetz besteht kein Rechtsan-
spruch. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  25c 
Vollzug 

   

 1 Der Kanton gewährt Beiträge in der Re-
gel durch öffentlich-rechtlichen Leistungs-
vertrag. 

   

 2 Der Regierungsrat erlässt die notwendi-
gen Ausführungsbestimmungen, insbe-
sondere betreffend Voraussetzungen, Be-
messungsgrundlage und Höhe der Bei-
träge. 

   

 3 Für die Gewährung von Beiträgen gelten 
die ordentlichen Ausgabenbefugnisse. 

   

Art.  27 
 

    

1 Der Regierungsrat erlässt die not-
wendigen Ausführungsbestimmungen, 
insbesondere über 

    

a die Archivierung von Unterlagen,     

b den Umgang mit elektronischen Un-
terlagen, 

b den Umgang mit elektronischendigitalen 
Unterlagen, 

   

c die Aufgaben und die Organisation 
des Staatsarchivs, 

    

d die Archivführung der kantonalen 
Verwaltung, 

d Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

e die Archivierung von Unterlagen 
durch Private, soweit ihnen öffent-
lich-rechtliche Aufgaben übertragen 
sind, 

    

f die Zugangsbeschränkungen zu Ar-
chivgut im Sinne von Artikel 21, 

    

g die Gebühren für besondere Dienst-
leistungen. 

    

      T1 Übergangsbestimmung der Än-
derung vom ■■.■■.■■■■ 

        

 Art.  T1-1 
Digitales Langzeitarchiv (dLZA) 

   

 1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt der Anwendbarkeit von Artikel 15a 
Absatz 1. 

   

 II.    

 1. 
Der Erlass 170.11 Gemeindegesetz vom 
16.03.1998 (GG) (Stand 01.11.2020) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  69a 
Archivierung 

Art.  69a 
ArchivierungAufbewahrung und Archivführung 

   

1 Für die Archivführung gelten die Vor-
schriften der kantonalen Gesetzge-
bung über die Archivierung. 

1 Für die Organisation, Verwaltung und 
Aufbewahrung von Unterlagen sowie die 
Archivführung gelten die Vorschriften der 
kantonalen Gesetzgebung über die Archi-
vierung. 

   

https://www.belex.sites.be.ch/data/170.11/de


- 22 -  
 
 

 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2. 
Der Erlass 641.1 Staatsbeitragsgesetz 
vom 16.09.1992 (StBG) (Stand 
01.03.2020) wird wie folgt geändert: 

   

Anhänge               

1 zu Artikel 18 Absatz 1 1 zu Artikel 18 Absatz 1 (geändert)         

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   

 Bern, 15. November 2023 Bern, 15. Januar 2024 Bern, 31. Januar 2024 

 Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Müller 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Grupp 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident: Müller 
Der Staatsschreiber: 
Auer 
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